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▶▶ Krankenhaus/Krankenversicherung
Keine rückzahlung von Aufwandspauschalen vor dem 01.05.2015

| Krankenhäuser müssen Aufwandspauschalen, die sie von Krankenkas-
sen für beanstandungslos durchgeführte Prüfungen der sachlich-rechneri-
schen Richtigkeit von Krankenhausabrechnungen vor dem 01.05.2015 erhal-
ten haben, nicht erstatten. Dies hat das BSG entschieden. |

Hintergrund | Wenn Krankenkassen die Abrechnung von Krankenhäusern 
prüfen und die Prüfung nicht zu einer Beanstandung führt, müssen die Kran-
kenkassen den Krankenhäusern eine Aufwandspauschale zahlen. Das BSG 
hatte erstmals mit Urteil vom 01.07.2014 (Az. B 1 KR 29/13 R, Abruf-Nr. 145721)  
entschieden, dass das nicht für Prüfungen gilt, die lediglich die sachlich-
rechnerische Richtigkeit der Abrechnung betreffen. Diese Rechtsprechung 
hat das BVerfG ausdrücklich nicht beanstandet. Die Krankenhäuser haben 
diese Art von Aufwandspauschalen somit zu Unrecht erlangt und müssen 
diese den Krankenkassen grundsätzlich erstatten. Hinsichtlich der vor dem 
01.05.2015 gezahlten Aufwandspauschalen können sich Krankenhäuser je-
doch auf Vertrauensschutz berufen, so das BSG (Urteil vom 16.07.2020, 
Az. B 1 KR 15/19 R, Abruf-Nr. 216896). 

Denn sie und die Krankenkassen haben bis zu dem Urteil des BSG vom 
01.07.2014 in ihrer langjährigen Praxis nicht zwischen Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen und Prüfungen der sachlich-rechnerischen Richtigkeit unterschie-
den. Ab dem 01.01.2015 ist dagegen davon auszugehen, dass die Entscheidung 
vom 01.07.2014 den Krankenhäusern bekannt war. Dem Erstattungsanspruch 
der Krankenkassen steht nach Ansicht des BSG insofern auch nicht entge-
gen, dass sie die Zahlungen in Kenntnis der Nichtschuld geleistet hätten. 
Denn die genaue Abgrenzung der Prüfungsarten hat das BSG erst mit Urteil 
vom 25.10.2016 (Az. B 1 KR 22/16 R, Abruf-Nr. 216952) konkretisiert.

BSG: Vertrauens-
schutz in Altfällen

▶▶ Gesetzgebung/Satzungsrecht
BmJV: erleichterte Beschlussfassung bis 31.12.2021 möglich 

| Der Bundestag hat im März 2020 das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ beschlossen. 
Darin enthalten sind erstmalig Regelungen zu modernen Formen der Be-
schlussfassung für Stiftungen und Vereine, wie z. B. die Möglichkeit der 
virtuellen Vorstandssitzung und der „schriftlichen“ Beschlussfassung. Die-
se Regelungen sind ursprünglich bis zum 31.12.2020 befristet – und sollen 
nun wegen der anhaltenden Pandemie bis 31.12.2021 verlängert werden. 
Das BMJV hat eine entsprechende Verordnung vorgelegt. |

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Referentenentwurf einer Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im Gesell-
schafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie → Abruf-Nr. 218024

• Beitrag „Moderne Abstimmungsformen trotz fehlender Satzungsvorgaben in Zeiten der 
Corona-Krise“, SB 4/2020, Seite 79 → Abruf-Nr. 46464328
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